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Drucksache-Nr. XII/176 1. Ergänzung vom 02.11.2023 
 
Vorlage 
des Kreisausschusses des Landkreises Hersfeld-Rotenburg 
Beratung und Beschlussfassung betr. Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Ju-
gend- und Freizeiteinrichtungen“ des Landkreises Hersfeld-Rotenburg für das Haushaltsjahr 
2024 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg beschließt gemäß § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 115 
Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und i. V. m. § 15 Eigenbetriebsgesetz in der 
jeweils gültigen Fassung zu dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans mit Anlagen des Eigen-
betriebes „Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg“ für das Wirt-
schaftsjahr 2024 folgendes: 
 
1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird 

 
im Erfolgsplan in den Erträgen  mit   1.719.600 Euro und  
 in den Aufwendungen  mit     943.330 Euro und 
 
im Vermögensplan  in den Einnahmen und Ausgaben  mit je 49.500 Euro beschlossen. 
 

2. Kredite werden in beiden Jahren nicht veranschlagt. 
 
3. Verpflichtungsermächtigungen werden in beiden Jahren nicht veranschlagt. 
 
4. Die Stellenübersicht wird festgestellt. 
 
Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes mit Anlagen des Eigenbetriebes „Jugend- und Frei-
zeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024 ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Kreisausschuss hat den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Jugend- 
und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg“ für das Wirtschaftsjahr 2024 nach 
Stellungnahme der Betriebskommission des Eigenbetriebes festgestellt und beschlossen, ihn dem 
Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 6. November 2023 beschlossen, den o. g. Entwurf an den 
zuständigen Ausschuss des Kreistages zur Beratung zu überweisen. 
 
Die Empfehlung des Finanzausschusses wird noch bekannt gegeben. 
 




